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DŜƳŜƛƴŘŜ
hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

пмсмс
.ŜȊƛǊƪΥ ¦ǊŦŀƘǊπ¦ƳƎŜōǳƴƎ

½ŀƘƭΥ  флп π w! π нлнр
.ŜǘǊŜŦŦΥwŜŎƘƴǳƴƎǎŀōǎŎƘƭǳǎǎ ŦǸǊ Řŀǎ CƛƴŀƴȊƧŀƘǊ 

нлнрΣ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴŀŎƘ Ϡ пт !ōǎΦ п DIh

      DŜƳŜƛƴŘŜ hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴŀŎƘ Ϡ пт !ōǎΦ п DIh

LƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǎ Ϡпт !ōǎΦ п ŘŜǊ hmΦ DŜƳŜƛƴŘŜƘŀǳǎƘŀƭǘǎƻǊŘƴǳƴƎΣ[D.[ тмκнлмф ƛŘƎCΦ ǿƛǊŘ ƴŀŎƘǎǘŜƘŜƴŘ ōŜƪŀƴƴǘƎŜƎŜōŜƴΥ

ŀύ ŘƛŜ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊȊŀƘƭ ƴŀŎƘ ŘŜƳ Ǿƻƴ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎŀƴǎǘŀƭǘ {ǘŀǘƛǎǘƛƪ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ ǳƴŘ ƪǳƴŘƎŜƳŀŎƘǘŜƴ 9ǊƎŜōƴƛǎ ȊǳƳ {ǘƛŎƘǘŀƎ 

омΦ hƪǘƻōŜǊ ŘŜǎ ȊǿŜƛǘǾƻǊŀƴƎŜƎŀƴƎŜƴŜƴ YŀƭŜƴŘŜǊƧŀƘǊŜǎΣ Řŀǎ ƛǎǘ ŘŜǊ омΦмлΦнлноΥртф       9ƛƴǿƻƘƴŜǊ

ōύ ŘƛŜ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊȊŀƘƭ ƴŀŎƘ ŘŜƳ {ǘƛŎƘǘŀƎ ŘŜǊ ƭŜǘȊǘŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜǊŀǘǎǿŀƘƭΣ Řŀǎ ƛǎǘ ŘŜǊ лсΦлтΦнлнмΥ смм       9ƛƴǿƻƘƴŜǊ
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DŜƳŜƛƴŘŜ
hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

пмсмс
.ŜȊƛǊƪΥ ¦ǊŦŀƘǊπ¦ƳƎŜōǳƴƎ

½ŀƘƭΥ  флп π w! π нлнр
.ŜǘǊŜŦŦΥ{ǘŜǳŜǊƘŜōŜǎŅǘȊŜ ŦǸǊ Řŀǎ 

CƛƴŀƴȊƧŀƘǊ нлнр

DŜƳŜƛƴŘŜ

hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ
IŜōŜǎŅǘȊŜ ŦǸǊ DŜƳŜƛƴŘŜǎǘŜǳŜǊƴΥ

Einheit Steuersatz Betrag

500%
500%

ƪŜƛƴŜ a²{ǘΦ
ƧŅƘǊƭƛŎƘ 50,00 ú
ƧŅƘǊƭƛŎƘ 30,00 ú
ƧŅƘǊƭƛŎƘ 30,00 ú

ƪŜƛƴŜ a²{ǘΦ
f¿r jedes Kind 25,00 ú

DŜƎŜƴǎǘŀƴŘ

DǊǳƴŘǎǘŜǳŜǊ ! όƭŀƴŘǿΦ hōƧŜƪǘύ
DǊǳƴŘǎǘŜǳŜǊƴΥ

DŜōǸƘǊ ŦΦ .ŜƎƭŜƛǘǇŜǊǎƻƴ YƛƎŀπ.ǳǎ 

DǊǳƴŘǎǘŜǳŜǊ . ό.ŀǳƭŀƴŘύ

IǳƴŘŜŀōƎŀōŜΥ

YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴπ.ǳǎōŜƎƭŜƛǘǳƴƎ 

IǳƴŘŜǎǘŜǳŜǊ

IǳƴŘŜ ƛƴ !ǳǎǸōǳƴƎ ŜƛƴŜǎ .ŜǊǳŦŜǎ 
²ŀŎƘƘǳƴŘ
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DŜƳŜƛƴŘŜ
hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

пмсмс
.ŜȊƛǊƪΥ ¦ǊŦŀƘǊπ¦ƳƎŜōǳƴƎ

Einheit Betrag Betrag

excl. MWSt. inkl. MWSt.

10% 10%

150 mĮ 2.833,00 ú 3.116,30 ú

je mĮ 18,89 ú 20,78 ú

bis 3.000 mĮ 2.833,00 ú 3.116,30 ú

je weitere 100 
mĮ 18,89 ú 20,78 ú

je mį 2,15 ú 2,37 ú

je Anschluss 
jªhrl. 50,00 ú 55,00 ú

je Wasseruhr 
jªhrl. 17,40 ú 19,14 ú

je mĮ jªhrl. 0,30 ú 0,33 ú

je mĮ 0,73 ú keine MWST.!

je mĮ jªhrl. 0,30 ú keine MWST.!

ŦǸǊ ƧŜŘŜƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ŘŜǊ 
.ŜǊŜŎƘƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜ
²ŀǎǎŜǊŀƴǎŎƘƭǳǎǎƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ǳƴōŜōŀǳǘŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ
όŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ aƛƴŘŜǎǘŀƴǎŎƘƭΦDŜōΦύ 

²ŀǎǎŜǊōŜƴǸǘȊǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ƴŀŎƘ ±ŜǊōǊŀǳŎƘ

DǊǳƴŘƎŜōǸƘǊ

²ŀǎǎŜǊŀƴǎŎƘƭǳǎǎƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ǳƴōŜōŀǳǘŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ ǸōŜǊ оΦллл Ƴч

½ŅƘƭŜǊƳƛŜǘŜ

.ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ π ²ŀǎǎŜǊ όǳƴōŜōŀǳǘŜ DǊŘǎǘƪΦύ

!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ π ²ŀǎǎŜǊ

9ǊƘŀƭǘǳƴƎǎǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ π ²ŀǎǎŜǊ

²ŀǎǎŜǊ
²ŀǎǎŜǊŀƴǎŎƘƭǳǎǎƎŜōǸƘǊ όƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ōȊǿΦ ōƛǎ мрл 
vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ŘŜǊ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜύ

DŜƎŜƴǎǘŀƴŘ
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DŜƳŜƛƴŘŜ
hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

пмсмс
.ŜȊƛǊƪΥ ¦ǊŦŀƘǊπ¦ƳƎŜōǳƴƎ

Einheit Betrag BetragDŜƎŜƴǎǘŀƴŘ

excl. MWSt. inkl. MWSt.

10% 10%

150 mĮ ú 4.295,00 4.724,50 ú

je mĮ ú 28,63 31,50 ú

je mį ú 5,00 5,50 ú

jªhrlich ú 200,00 220,00 ú

pro Person 40 
mį pro Jahrú 200,00 220,00 ú

je 500 mĮ 
Grundfl./jªhrl.ú 28,63 31,50 ú

je mį 5,00 ú 5,50 ú

je mĮ 0,66 ú 0,73 ú

je mĮ 1,45 ú keine MWSt.!

je mĮ 0,66 ú keine MWSt.!

excl. MWSt. inkl. MWSt.
10% 10%

< 1.500 mĮ ú 1.870,00 2.057,00 ú

je weitere 500 
mĮ ú 330,00 363,00 ú

{ŜƴƪƎǊǳōŜƴŜƴǘǎƻǊƎǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ όC&Y« π ƻƘƴŜ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘύ 

YŀƴŀƭōŜƴǸǘȊǳƴƎǎƎŜōǸƘǊΣ ǿŜƴƴ ƪŜƛƴŜ ²ŀǎǎŜǊǳƘǊ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ ƛǎǘ

9ǊƘŀƭǘǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ π Yŀƴŀƭ

!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ π Yŀƴŀƭ

.ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ π Yŀƴŀƭ όǳƴōŜōŀǳǘŜ DǊŘǎǘƪΦύ

YŀƴŀƭŀƴǎŎƘƭǳǎǎƎŜōǸƘǊ όƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ōƛǎ мрл vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ŘŜǊ 
.ŜǊŜŎƘƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜύ
ŦǸǊ ƧŜŘŜƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ŘŜǊ
.ŜǊŜŎƘƴǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜ

YŀƴŀƭōŜƴǸǘȊǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ƴŀŎƘ ±ŜǊōǊŀǳŎƘ

ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ŀōŜǊ пл YǳōƛƪƳŜǘŜǊ

YŀƴŀƭƎŜōΦŦΦDǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ Ǿƻƴ ŘŜƴŜƴ ƴǳǊ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎǿŅǎǎŜǊ ƛƴ Řŀǎ 
YŀƴŀƭƴŜǘȊ ƎŜƭŜƛǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Yŀƴŀƭ

ƧŜ ǿŜƛǘŜǊŜ ŀƴƎŜŦŀƴƎŜƴŜ    рлл  Ƴч DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎŦƭŅŎƘŜ

w9Lb²!{{9wπY!b![

!ƴǎŎƘƭǳǎǎ ŀƴ wŜƛƴǿŀǎǎŜǊƪŀƴŀƭ ǿŜƴƴ ŘƛŜǎŜǊ
ǿŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘƭΦ ōŜǿƛƭƭƛƎǘ ƛǎǘΣ ōƛǎ мΦрлл  Ƴч DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎŦƭŅŎƘŜ
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DŜƳŜƛƴŘŜ
hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

пмсмс
.ŜȊƛǊƪΥ ¦ǊŦŀƘǊπ¦ƳƎŜōǳƴƎ

Einheit Betrag BetragDŜƎŜƴǎǘŀƴŘ

excl. MWSt. inkl. MWSt.

10% 10%
je Bezieher 
jªhrl. 54,95 ú 60,45 ú

je Abfuhr 10,86 ú 11,95 ú

je Abfuhr 14,46 ú 15,91 ú

je Abfuhr 17,98 ú 19,78 ú

je Stk. 11,57 ú 12,73 ú

je Stk. 15,21 ú 16,73 ú

keine 

MWSt.

jªhrlich / Stk. 25,00 ú

jªhrlich / Stk. 250,00 ú

keine 

MWSt.

pro Nacht 0,00 ú

pro Nacht 2,40 ú

wŜǎǘŀōŦŀƭƭπ{ŀŎƪ фл ƭ 

¢ƛŜǊƘŀƭǘǳƴƎǎŀōƎŀōŜƴ

tŦŜǊŘŜ

¢ƛƎŜǊΣ [ǀǿŜƴΣ 9ƭŜŦŀƴǘŜƴΣ DŜǇŀǊŘŜΣ [ŜƻǇŀǊŘŜΣ WŀƎǳŀǊΣ tǳƳŀΣ [ǳŎƘǎŜΣ .ŅǊŜƴΣ 
!ŦŦŜƴΣ YǊƻƪƻŘƛƭŜ ǳƴŘ wƛŜǎŜƴǎŎƘƭŀƴƎŜƴ

¢ƻǳǊƛǎƳǳǎŀōƎŀōŜƴ

DǊǳƴŘƎŜōǸƘǊ 

¢ƻƴƴŜ сл ƭ

¢ƻƴƴŜ фл ƭ

!ōŦŀƭƭπ!ōŦǳƘǊ

bŅŎƘǘƛƎǳƴƎǎŀōƎŀōŜ ŦǸǊ tŜǊǎƻƴŜƴ ōƛǎ ȊǳƳ ǾƻƭƭŜƴŘŜǘŜƴ мсΦ [ŜōŜƴǎƧŀƘǊ

bŅŎƘǘƛƎǳƴƎǎŀōƎŀōŜ ŦǸǊ tŜǊǎƻƴŜƴ ŀō ŘŜƳ ǾƻƭƭŜƴŘŜǘŜƴ мсΦ [ŜōŜƴǎƧŀƘǊ

¢ƻƴƴŜ мнл ƭ

wŜǎǘŀōŦŀƭƭπ{ŀŎƪ сл ƭ

Erstellt am 24.03.2026 14:18:01 von Peter Danner Seite 20



DŜƳŜƛƴŘŜ
hǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎ ƛƳ aǸƘƭƪǊŜƛǎ

пмсмс
.ŜȊƛǊƪΥ ¦ǊŦŀƘǊπ¦ƳƎŜōǳƴƎ

Einheit Betrag BetragDŜƎŜƴǎǘŀƴŘ

keine 

MWSt.
Pauschale pro 
Jahr 

36fache der 
Nªcht.Abg. 86,40 ú

Pauschale pro 
Jahr 

54fache der 
Nªcht.Abg. 129,60 ú

keine 

MWSt.
150 % d. 
Zw.WS.A
200 % d. 
Zw.WS.A

½ǿŜƛǘǿƻƘƴǎƛǘȊŀōƎŀōŜ ŦǸǊ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ рл Ƴч

½ǳǎŎƘƭŀƎ ȊǳǊ ½ǿŜƛǘǿƻƘƴǎƛǘȊŀōƎŀōŜ

½ǿŜƛǘǿƻƘƴǎƛǘȊŀōƎŀōŜ ŦǸǊ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ рл Ƴч

½ǿŜƛǘǿƻƘƴǎƛǘȊŀōƎŀōŜ ŦǸǊ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ рл Ƴч

½ǿŜƛǘǿƻƘƴǎƛǘȊŀōƎŀōŜƴ

½ǿŜƛǘǿƻƘƴǎƛǘȊŀōƎŀōŜ ŦǸǊ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ рл Ƴч
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DŜƳŜƛƴŘŜ h¢¢9b{/I[!D ƛΦaΦ
 пнлп wŜƛŎƘŜƴŀǳ ƛΦaΦΣ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ н
¢ŜƭΦ лтнммκунррπлΣ CŀȄΥ лтнммκунррπр

ŜπƳŀƛƭΥ ƎŜƳŜƛƴŘŜŀƳǘϪƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ    ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ

Als Stichtag f¿r die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde von der B¿rgermeisterin der 23. Feb. 2026 gewªhlt. 

1.Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfªlliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzf¿hren sind. 
1.1Liquide Mittel

Voranschlag 2025 inkl. 
Nachtragsvoranschlªge

Rechnungs-abschluss 
2025

Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen Gebarung)-80.500,00 û41.055,99 û
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen Gebarung) 588,19 û

Saldo 7 (Verªnderung an liquiden Mitteln)41.644,18 û

Ç Die Hºhe der liquiden Mittel (SA 7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um 41.644,18 û gestiegen.

Die Gr¿nde f¿r die Erhºhung der Liquiden Mittel liegen in:
- der Nichtinanspruchnahme von Sonder-BZ Mitteln bzw. der Gemeindefinanzzuweisung 2025 f¿r Vorhaben

1.2Bedarf an Kassenkrediten 

Die maximale Hºhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat f¿r das Haushaltsjahr 2025 mit 386.550,00 ûEuro festgesetzt. 
Im FJ 2025 wurde kein Kassenkreditvertrag abgeschlossen.

Zum 31.12.2025 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 0,00 ûbelastet. 

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025
gemªÇ Ä 49 Oº. Gemeindehaushaltsordnung (Oº. GHO)

Erstellt am 24.03.2026 14:18:01 von Peter Danner Seite 25



DŜƳŜƛƴŘŜ h¢¢9b{/I[!D ƛΦaΦ
 пнлп wŜƛŎƘŜƴŀǳ ƛΦaΦΣ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ н
¢ŜƭΦ лтнммκунррπлΣ CŀȄΥ лтнммκунррπр

ŜπƳŀƛƭΥ ƎŜƳŜƛƴŘŜŀƳǘϪƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ    ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ

1.3Zahlungsmittelreserven

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende R¿cklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Bezeichnung
R¿cklagenstand
31.12.2025

Allgemeine Haushaltsr¿cklage n245.651,48 û
gesetzl. Zweckgeb. HH-R¿cklagen120.235,39 û

SUMME 365.886,87 û
Differenz zwischen R¿cklagen u. 
Zahlungsmittelreserven

Zahlungsmittelreserven in der Hºhe von 58.600,00 ûsind als inneres Darlehen verwendet. 

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredites:0,00 û.

Davon als inneres Darlehen f¿r investive Einzelvorhaben:58.600,00 û

investives Eizelvorhaben
Hºhe inneres 
Darlehen

Kommunalgerªte 2019 58.600,00 û

2.Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschªftstªtigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts
2.1Ergebnis der laufenden Geschªftstªtigkeit

Ergebnis der laufenden GeschªftstªtigkeitRA 2024 VA 2025 RA 2025
Einzahlungen 1.567.422,30 û 1.626.400,00 û 1.634.691,06 û
Auszahlungen 1.506.442,99 û 1.626.400,00 û 1.581.384,05 û

Saldo: 60.979,31 û 0,00 û 53.307,01 û

Positiver Saldo:
Das Ergebnis der laufenden Geschªftstªtigkeit ist positiv.

Aus dem '¦berschuss' wurden folgende R¿cklagen im Ergebnishaushalt gebildet:

Betrag
¦berschuss lfd. GT 2025 53.307,01 û

2.2Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ç Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. 

Zahlungsmittelreseve 
31.12.2025

385.560,30 û

-19.673,43 û

Zur Vorfinanzierung von
Geplante R¿ckzahlung des 
inneren Darlehens

2027genehmigten BZ-Mitteln
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3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsr¿cklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Ertrªge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen
(û 295.500,02), Ertrªge aus der Auflºsung von Investitionszusch¿ssen (û 234.617,07) und die Dotierung (û 5.810,40) bzw. Auflºsung (û  4.618,42) von R¿ckstellungen.

RA 2021 RA 2022 RA 2023 RA 2024 VA 2025 RA 2025
Summe Ertrªge (MVAG Code 21) 1.525.790,95 û 1.589.254,63 û 1.762.479,67 û 1.918.519,36 û 2.056.700,00 û 2.042.839,15 û
Summe Aufwªnde (MVAG Code 22) 1.639.165,44 û 1.588.503,53 û 1.741.281,97 û 1.834.701,50 û 2.065.300,00 û 1.959.172,18 û

Nettoergebnis (SA 0)-113.374,49 û751,10 û 21.197,70 û 83.817,86 û-8.600,00 û83.666,97 û

Entnahme von Haushaltsr¿cklagen (230) 127.029,72 û 77.171,61 û 61.775,06 û 86.250,61 û 103.600,00 û 161.680,88 û
Zuweisung an Haushaltsr¿cklagen (240) 33.567,45 û 113.619,89 û 58.055,19 û 196.537,35 û 113.200,00 û 208.165,01 û

Nettoergebnis (SA 00)-19.912,22 û -35.697,18 û24.917,57 û-26.468,88 û -18.200,00 û37.182,84 û

4.Entwicklung des Nettovermºgens
4.1Kumuliertes Nettoergebnis 
Das kumulierte Nettovermºgen (C) betrug mit 01.01.20251.987.431,31 úEuro.

Das kumulierte Nettoergebnis wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA0) um 83.666,97 úverbessert.

Zusªtzlich erfolgten  nderungen in der Erºffnungsbilanz nach deren Beschlussfassung (s. Nettovermºgensverªnderungsrechnung) iHv. 0,00 ú

Dadurch ergibt sich f¿r das Haushaltsjahr 2025 ein Anfangswert f¿r das kumulierte Nettovermºgen (C) von 2.071.098,28 ú.

4.2Haushaltsr¿cklagen 

Stand an Haushaltsr¿cklagen am 01.01.2025319.402,74 ú

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsr¿cklagen dotiert:
Ç allgemeine Haushaltsr¿cklagen177.670,96 ú
Ç gesetzlich zweckgebundene Haushaltsr¿ckl.30.494,05 ú

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsr¿cklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:
Ç allgemeine Haushaltsr¿cklage 100.701,57 ú

Ç gesetzlich zweckgebundene Haushaltsr¿ckl.0,00 ú

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsr¿cklagen zur Stªrkung des Ergebnisses der laufenden Geschªftstªtigkeit entnommen:60.979,31 ú

Somit verblieben Haushaltsr¿cklagen in der Hºhe von 365.886,87 ú
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5.Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 
5.1Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusªtzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr f¿r folgende investive Einzelvorhaben aufgenommen:

Investives Einzelvorhaben Darlehenshºhe
Keine 0,00 û

5.2Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemªÇ getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen f¿r Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

RA 2021 RA 2022 RA 2023 RA 2024 NVA 2025 RA 2025
Gesamtsumme:81.596,11 û 77.133,37 û 136.634,32 û 71.525,08 û 61.100,00 û 59.840,97 û

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2025 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im AusmaÇ von rund 0,00 úvorgenommen.
Dies betrifft folgende Darlehen:

Ç keine

6.Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Ertrªge, Betriebskosten, Personalaufwand,
Finanzierungskosten, udgl.)
Die Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben auf das Haushaltsjahr 2025 werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:
Nach Mºglichkeit sind die investiven Einzelvorhaben aus dem Vorbericht zum VA 2025 zu ¿bernehmen.

Investives Einzelvorhaben jªhrl. Ertrªge jªhrl. Aufwªndejªhrl. Einnahm.jªhrl. Ausgaben
WVA-BA 08 - Quellsan. 0,00 ú 0,00 úDarlehen BA 08 im FJ 2025 (noch) nicht aufgenommen

0,00 ú 0,00 ú
Summe: 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden 
Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Ç Sªmtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
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8. Beschreibung allfªlliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender MaÇnahmen

a) Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus den im vergangenen Haushaltsjahr getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

Ç Entgegen der Darstellung des Nachtragsvoranschlages f¿r das Jahr 2025 konnte das ausgewiesene Ergebnis der laufenden Geschªftstªtigkeit durch
hºhere Einzahlungen (Kommunalsteuer, Kanalgeb¿hren, Gde.Zuschlag zur Freizeitwohn.P., etc.) und vor allem geringere 
Auszahlungen (Winterdienst, Kiga-Transportkosten, Treibstoffe, Reprªs. u. Verf¿gung, Partnergemeinde, etc.) wesentlich verbessert werden.
Es ergibt sich daher in der lfd. Geschªftstªtigkeit ein ¦berschuss, welcher der allgemeinen Haushaltsr¿cklage zugef¿hrt wurde. 

Ç Die Auswirkungen auf geplante investive Einzelvorhaben wurden bereits im MEFP 2025-2029 ber¿cksichtigt. 
Insbesondere kann festgestellt werden, dass die Finanzierung der investiven Einzelvorhaben des MEFP 2025-2029 aus derzeitiger Sicht sichergestellt werden kann.

b) Die Auswirkungen aus folgenden, in vergangenen Haushaltsjahren getroffenen Entscheidungen, sind noch nicht im mittelfristigen Finanzplan enthalten:

Ç entfªllt

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den
Gemeindehaushalt auswirken kºnnen, wobei diese mºglichst auch wertmªÇig abzugrenzen sind ð zudem sind Mºglichkeiten zur 
Abfederung allfªlliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

9.1Allgemeines

Die Gemeinde Ottenschlag im M¿hlkreis ist bestrebt durch sorgfªltiges und sparsames Wirtschaften, den Gemeindehaushalt ausgeglichen zu erstellen. 
Durch die strukturellen Gegebenheiten und die fehlenden Einnahmen kann allerdings der Rechnungsabschluss 2025 nicht aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden 
und die Gemeinde Ottenschlag i.M. ist auf Mittel aus dem Hªrteausgleichsfonds angewiesen. 

Ç Auf Grund aktuell noch immer nicht vorliegender klarer Aussagen zur Darstellung von Eigenleistungen bei investiven Vorhaben sind im Rechnungsabschluss 2025
keine Verg¿tungsleistungen bei investiven Vorhaben dargestellt. 

9.2¦berdeckungen bzw. Betriebs¿bersch¿sse

Ç Auf Grund der Berechnungen in der Geb¿hrenkalkulation f¿r die Wasserversorgung besteht im FJ 2025 eine Kostendeckung. (Kostendeckungsgrad rd. 105 %)
Das Liquiditªtsergebnis weist im EHH und im FHH einen positiven Wert auf und so wurde der geringere Betrag der BM-R¿cklage zugef¿hrt. 

Ç Im Bereich der Abwasserbeseitigung besteht im FJ 2025 ebenfalls eine Kostendeckung. Hier liegt der Kostendeckungsgrad bei rd. 112 %.
Auch hier ist das Liquiditªtsergebnis sowohl im EHH als auch im FHH positiv, was dazu f¿hrte, dass der Betrag der BM-R¿cklage zugef¿hrt wurde. 

Ç Der Bereich der Abfallentsorgung konnte im FJ 2025 ebenfalls positiv gef¿hrt werden. Daraus resultierend wurde eine Abfallabfuhr-R¿cklage dotiert.

Erstellt am 24.03.2026 14:18:01 von Peter Danner Seite 29



DŜƳŜƛƴŘŜ h¢¢9b{/I[!D ƛΦaΦ
 пнлп wŜƛŎƘŜƴŀǳ ƛΦaΦΣ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ н
¢ŜƭΦ лтнммκунррπлΣ CŀȄΥ лтнммκунррπр

ŜπƳŀƛƭΥ ƎŜƳŜƛƴŘŜŀƳǘϪƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ    ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ

10. Korrektur der Erºffnungsbilanz

Ç Es wurde keine nachtrªgliche Korrektur der Erºffnungsbilanz vorgenommen. 

11. Weiterf¿hrende Informationen

a) Folgende Nachweise entfallen gem. Ä 47 Abs. 3 Oº. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:
Ç Einzelnachweis ¿ber Finanzschulden gem. Ä 32 Abs. 3 (Anlage 6d) Forderungskauf bzw. Kaufpreisstundung
Ç Leasingspiegel (Anlage 6i) 
Ç Nachweis ¿ber mittelbare Beteiligungen der Gebietskºrperschaft (Anlage 6k)
Ç Nachweis ¿ber verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Ç Nachweis ¿ber derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschªft (Anlage 6o)
Ç Einzelnachweis ¿ber Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Ç Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenusssempfªnger sowie pensionsbezogene Aufwendungen f¿r Bedienstete (Anlage 6s)
Ç Nachweis ¿ber gegebene Darlehen 
Ç Nachweis ¿ber innere Darlehen
Ç Rechnungsabschl¿sse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. Ä 47 Abs. 1 Z 6 und 7

b) Informationen zu investiven Einzelvorhaben: 

Ç Im Bereich des investiven Vorhabens "Kommunalgerªte" war im Finanzjahr 2025 der Austausch des Unimogs durch einen neuen (gebrauchten)Traktors geplant. 
Dieser muss bis zur Ausfinanzierung durch BZ-Mittel im Jahr 2027 durch ein inneres Darlehen zwischenfinanziert werden. 
Weiters wurde auch die Finanzierung des Motormªherankaufes aus 2024 abgerechnet. 

Ç Die Errichtung des "Generationenspielplatzes" wurde auf 2026 verschoben. 

Ç Im Bereich des StraÇenbaues wurden 2025 Sanierungen im Bereich Rohrbach und Wintersdorf ausgef¿hrt. Durch den Erhalt eines Landesbeitrages und das positive Vorjahresergebnis
weist das Vorhaben einen ¦berschuss aus und dieser soll 2026 f¿r weitere StraÇenbaumaÇnahmen verwendet werden. Die lfd. BZ 2025 f¿r den StraÇenbau wurde einer
R¿cklage zugef¿hrt und steht ebenso in den Folgejahren zur Verf¿gung. 

Ç Die Marktgemeinde Reichenau i.M. plant die Erweiterung des Kindergartens bzw. der Krabbelstube am aktuellen Standort. Die Gemeinde Ottenschlag beteiligt sin an diesen Kosten
auf Basis der vorl. Kostenschªtzung bzw. des im Dez. 2025 eingelangten Finanzierungsplanes. Die Mittel stammen aus dem Zukunftsfonds. 

Ç Die Arbeiten zur Sanierung des Daches bei der Dorfkapelle wurden bereits 2023 abgeschlossen.2025 erfolgte noch die Schlussrechnung f. Ger¿stungsarbeiten. 

Ç 2025 erfolgten keine Sanierungen durch den Wegeerhaltungsverband.

Ç Die aus dem Jahr 1995 stammenden Einfahrtstore beim Bauhof entsprachen nicht mehr den technischen Erfordernissen und wurden bei der erforderlichen Sicherheits¿berpr¿fung 
bemªngelt. Es erfolgte daher 2025 ein Austausch der Tore, wobei die Endabrechnung erst 2026 erfolgen wird, da noch das entsprechende Pr¿fprotokoll fehlt. 

Ç Das "GeKAP"-Projekt f¿r "Schattenspender beim Teich" wurde 2024 begonnen. Durch die ausbezahlten KIP-Mittel besteht aktuell ein ¦berschuss am Vorhaben, welcher allerdings
f¿r die weiteren geplanten MaÇnahmen Verwendung finden soll. 
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Ç Bereits im Jahr 2024 war die Aufnahme eines Darlehens f¿r die Umsetzung des WVA-BA 08 geplant. Dieses musste allerdings verschoben werden, da durch die 
Behºrde noch keine wasserrechtliche Verhandlung ausgeschrieben wurde. (aktuelle Wartezeit rd. 1 Jahr!). 2025 erfolgte nun diese wr. Bewillgung. 
Die Umsetzung wurde allerdings auf 2026 verschoben. 

Ç Sondertilgungen aus ¦bersch¿ssen von KPC-Zusch¿ssen sind aktuell nicht mehr mºglich. 

Ç F¿r die Kanal-Zonen¿berpr¿fungen BA 03 wurden 2023 Bundes- und Landesmittel ausbezahlt und an die zur Vorfinanzierung herangezogenenen R¿cklagen retourniert. 

c) Die Gemeinde Ottenschlag i.M. nutzt alle vorhandenen R¿cklagenmittel als Zahlungsmittelreserven und es werden diese bei Bedarf als innere Darlehen verwendet.

Ottenschlag im M¿hlkreis, am 23. Februar 2026
Die B¿rgermeisterin:

DI Katharina Kaltenberger
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Zl: 004/1 ï 01 - 2026 
AL Dipl.-Kfm.(FH) Roland Hammer, Kl. 15 

Ottenschlag i.M., 20.03.2026 
Lfd.Nr.  01  Jahr  2026 
 

Verhandlungsschrift 
 
¿ber die ºffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der 18. Mªrz 2026  
Tagungsort:  Marktgemeindeamt Reichenau - Sitzungssaal 
 

Anwesende: 
 
1.   Vz.Bgm. Pius Grubauer (Vorsitzender)  ¥VP 
2.   GR. Stefan Grillnberger  ¥VP 
3.   GR. Siegfried Birngruber  ¥VP 
4.   GR. Andreas Elmer  ¥VP 
5.   GR. Bernhard Rois  ¥VP 
6.   GR. Manfred Lamplmair  ¥VP 
7.   GV. Elke Birklbauer  SP¥ 
8.   GR. Christian Schrºck  SP¥ 
9.   GR. Wolfgang Aigner   FP¥ 
10.  GR. Marc Hemelrijk   FP¥  
 
Ersatzmitglieder: -x- 
11.  GRE. Reinhard Kaineder ¥VP 
 
 

Der Leiter des Gemeindeamtes:  AL. Dipl.-Kfm.(FH) Hammer Roland 
 

 
Sonstige Personen (Ä 66 Abs. 2 Oº. Gem0 1990):  -x-  
 

Es fehlen: 
entschuldigt:   
Bgm.(in) DI Katharina Kaltenberger  ¥VP (krank kurzfr.)  
GR. Regina Kaar   ¥VP (Termin Ausland) 
GR. Michael Kaar  ¥VP (privater Termin) 
GRE. Sandra Kaar ¥VP (Kurs) 
GRE. Phillip Hofer  ¥VP (privater Termin) 
 

unentschuldigt:  -x- 
GRE. Michaela Lamplmayr  ¥VP 
  
 
Der Schriftf¿hrer (Ä 54 Abs. 2 Oº. Gem0 1990):  AL. Dipl.-Kfm.(FH) Hammer Roland 

Gemeinde OTTENSCHLAG i.M. 
Bezirk Urfahr-Umgebung, O¥. 

4204 Reichenau, Marktplatz 2, Tel. 07211/8255-0, Fax: 07211/8255-5 
e-mail: gemeindeamt@ottenschlag.at 

http://www.ottenschlag.at 
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Die Vorsitzende erºffnet um   20.00   Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
 

a) die Sitzung von der B¿rgermeisterin einberufen wurde; 
 

b) die Verstªndigung hierzu gemªÇ den vorliegenden Zustellnachweisen an 
alle Mitglieder zeitgerecht am 26.06.2024 unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung erfolgt ist; 

  
der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (Ä 45 Abs. 1 Oº. Gem0 
1990) enthalten ist und die Verstªndigung hierzu an alle Mitglieder 
zeitgerecht am 13.03.2026 per E-Mail unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
erfolgt ist; 

 
c) die Beschlussfªhigkeit gegeben ist; 
 
d) die Verhandlungsschrift ¿ber die letzte Sitzung vom 09.12.2025 bis zur 
heutigen Sitzung wªhrend der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht 
aufgelegen ist, wªhrend der Sitzung noch aufliegt und gegen diese 
Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern, welche an der 
betreffenden Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden kºnnen. 

 
 

 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde eingebracht: -x- 
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2. Rechnungsabschluss 2025 - Beschlussfassung; 

 
 
Amtsvortrag: 

Der von der B¿rgermeisterin erstellte Rechnungsabschluss f¿r das Finanzjahr 2025 wurde 
in der Zeit vom 02.03. bis 17.03.2026 an der Amtstafel und auf der Homepage ºffentlich 
kundgemacht. Die ¦bermittlung an die Fraktionsobleute erfolgte rechtzeitig per Mail. 
Innerhalb dieser Auflage wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht. Der 
Pr¿fungsausschuss hat den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 23.02.2026 
gepr¿ft. Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluss ebenfalls in allen Ansªtzen einer 
eingehenden Pr¿fung zu unterziehen: 
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Der Vorsitzende stellte den  
 

A N T R A G , 
 
der Gemeinderat mºge beschlieÇen: 
 
ĂDer vorliegende Rechnungsabschluss f¿r das Finanzjahr 2025 wird mit allen 
Beilagen genehmigt.ñ 
 
 
Diskussion: 
keine 
 
 
Ergebnis der  ABSTIMMUNG   durch Erheben der Hand: 
 
 einstimmig  beschlossen 
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